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	Hauptpersonalrat der wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftigten beim Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen


Stellungnahme

zum Entwurf eines Artikelgesetzes 
zur Aufhebung des Hochschulgebührengesetzes, zum "Gesetz zur Einführung von Studienkonten und zur Erhebung von Hochschulgebühren (Studienkonten- und -finanzierungsgesetz - StKFG)" und zur Änderung des Hochschulgesetzes

und einer Verordnung
über die Erhebung von Gebühren vor Einrichtung von Studienkonten, Zweitstudiengebühren, Gebühren für das Studium im Alter, Ausfertigungs- und Verspätungsgebühren an den Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes NRW (HSGebVO)
Die politische Diskussion um einen "Solidarbeitrag" der Studierenden zur Sanierung des Landeshaushalts als neue Form der Hochschulfinanzierung betrifft die wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftigten insofern, als davon verschiedenartige Auswirkungen sowohl auf die Arbeitssituation als auch - zumindest perspektivisch - auf die Vertragsverhältnisse zu erwarten sind. Aus den Reihen der Studierenden werden zudem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rekrutiert, deren Interessen vom HPRwiss wahrzunehmen sind. Dazu kommt, dass der Kontakt zwischen wissenschaftlich Beschäftigten und Studierenden auf der Studien- und Arbeitsebene besonders intensiv ist und daher unmittelbare Einsichten in deren Lebenssituation ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund lehnt der HPRwiss den vorliegenden Gesetzentwurf zur Erhebung von Studiengebühren prinzipiell ab! Er sieht darin auf Grund negativer Erfahrungen mit Langzeit- und ähnlichen Gebühren die Gefahr, dass damit Studienabbrecherinnen und -abbrecher produziert werden. Dieser Trend wird noch verstärkt durch zusätzliche finanzielle Belastungen der Studierenden wegen der angekündigten Kürzung der Landesmittel für die Studentenwerke, die eine Erhöhung der Sozialbeiträge zur Folge haben dürfte. 

Der HPRwiss teilt die Auffassung, dass zu lange Studienzeiten weder für die Studierenden selbst noch für die betroffenen Hochschulen positiv sind. Dieser Missstand lässt sich allerdings nicht durch Studienkonten und Gebühren verringern, sondern durch ein besseres Betreuungsverhältnis, ein straffes Beratungssystem (bei Überschreitung bestimmter Semesterzahlen sollte eine kompetente Studienberatung erfolgen) und durch bessere wirtschaftliche Bedingungen der Studierenden. Dies lässt sich bei allen Hochschulen beobachten, die geringe Abbruchquoten und kurze Studienzeiten nachweisen können.

Die geplanten unverhältnismäßig hohen Gebühren sowohl nach minimaler Zeitüberschreitung im konsekutiven Masterstudium als auch im Zweitstudium werden viele von diesen weiteren Qualifizierungen abhalten. Der HPRwiss befürchtet, dass sich dadurch die Situation gerade in den Fächern erheblich verschärfen wird, in denen jetzt schon Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs herrscht, u.a. weil der Arbeitsmarkt unzureichend mit hochqualifizierten Kräften versorgt ist und daher aus Wettbewerbsgründen sehr viel lukrativere Positionen zu bieten gezwungen ist als Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit ihren vielfältigen Erschwernissen. Zudem konterkarieren die geplanten Maßnahmen die politische Forderung nach lebenslangem Lernen (vgl. dazu auch die anliegende Stellungnahme des örtlichen PRwiss an der Fern-Universität Hagen). 

Das vorliegende StKFG dient auch nicht der Verbesserung der Hochschulausstattung. Es muss sogar damit gerechnet werden, dass durch zusätzliche Registrier- und Kontrollmaßnahmen bei der Einführung der Studienkonten und –gebühren erhebliche Mehrkosten und höherer Arbeits​aufwand in der Verwaltung zu erwarten sind. 

An eine Kompensation dieser Mittel ist offenbar nicht gedacht; denn die erwarteten Einkünfte sollen ausschließlich zur Konsolidierung des Landeshaushaltes verwendet werden, erfüllen mithin nur den Zweck einer Sonderabgabe bzw. einer Luxussteuer. Dass aber die Anstrengungen zur Erhöhung des Anteils an Studierenden ein Luxus sei, ist mit den sozial- und bildungspolitischen Analysen und Absichtserklärungen zur Behebung des Akademikermangels sowohl der Bundes- wie auch der Landesregierung nicht zu vereinbaren! 

Die Einführung von Studiengebühren wäre ein eklatanter Vertrauensbruch - insbesondere für Studierende, die kurz davor sind, gem. Art. 2 § 3 die Regelstudienzeit zu überschreiten oder sie bereits überschritten haben, aber auch für diejenigen, die schon im Zweitstudium stehen, besonders dann, wenn für sie keiner der Gründe nach Art. 2 § 4 Abs. 3 Nr. 1 vorliegt. Daneben ist zu befürchten, dass auch Studierende in sog. Aufbaustudiengängen zur Kasse gebeten werden mit der Konsequenz, dass diese Studiengänge in Zukunft erheblich weniger nachgefragt werden und womöglich sogar aufgegeben werden müssen.

Zudem ist in Bezug auf die beabsichtigte Verlängerung der Gebührenfreiheit bei Kinderbetreuung (Art. 2, § 3, Abs. 5 Nr. 1) die rigorose Fristbeschränkung allein auf die doppelte Regelstudienzeit nicht nachzuvollziehen. Vielmehr müssen Studierenden, die (nacheinander) mehrere Kinder betreuen - dies sind in der Regel Frauen - zusätzliche gebührenfreie Semester eingeräumt werden.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem öffentlich vertretenen politischen Ziel stärkerer Internationalisierung und der Einführung der Entgeltpflicht für ausländische Studierende, die in ihrem Heimatland ein Studium abgeschlossen haben (Art. 2 § 4 Abs. 1 Satz 2). Abgesehen von der Frage, wer wie überprüfen soll, ob bereits ein Studium abgeschlossen wurde (vgl. auch die Argumentationen der Akademischen Auslandsämter) und vor dem Hintergrund, dass viel zu wenige Ausländer in Deutschland studieren (s. hierzu die Anstrengungen des DAAD), ist dies unbedingt aus dem Entwurf zu streichen.
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